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Single Rulebook gemeinsam 
gestalten  

Die EU-weite Harmonisierung des 
AML-Regimes ist ein Meilenstein: Sie 

erleichtert die grenzüberschreitende 

Verfolgung von Geldwäsche und 

schafft einheitliche Wettbewerbsbe-

dingungen ohne nationales Gold-Pla-

ting. Zunächst gilt es für AMLA, das Sin-
gle Rulebook mit realisierbaren Umset-

zungsfristen parallel zum eigenen Be-

hördenaufbau zu entwickeln und dabei 

der betonten Bedeutung von Stake-

holder-Eingaben für eine gute und so-

lide Regulatorik gerecht zu werden:  

→ Um angesichts der ambitionierten 

Zeitplanung bis Juli 2027 eine von 

vornherein fehljustierte neue AML-

Ordnung zu vermeiden, sollte die 

Kommission die Verschiebung 

des Inkrafttretens der AML-VO um 

mindestens ein Jahr prüfen. 

→ Die zentrale Harmonisierung lässt 

sich schwer allein von der noch im 

Aufbau befindlichen AMLA stem-

men – hier sind Kooperationen 

mit der EBA und nationalen Auf-
sichtsbehörden sowie koordi-

nierte Arbeitsgruppen mit Bran-

chenvertretern sinnvoll. 

→ AMLA hat den direkten Stakehol-

der-Dialog über virtuelle Anhörun-

gen hinaus derzeit zurückgefah-
ren. Gerade in der Phase, in der die 

tragenden RTS entstehen, sollte 

AMLA zur Sicherung von Pra-

xistauglichkeit und bewährten An-

sätzen die Stakeholder-Einbin-

dung wieder stärker priorisieren.  

 

1 https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-proposes-rule-fundamentally-reform-financial-institution-programs 

→ Das neue AML-Regime bringt eine 

große Anzahl einzelner Änderun-

gen mit sich, die die Institute in 
sämtliche AML-Verfahren und -An-

weisungen umsetzen müssen. Da-

für benötigen sie angemessene 

Umsetzungsfristen, die Zeitauf-

wände für die Anpassung von kom-

plexen Monitoring-Systemen und 
Schulungsbedarf berücksichtigen. 

AMLA und BaFin sollten durch Auf-

sicht mit Augenmaß sicherstellen, 

dass Verspätungen nicht zu Lasten 

der Verpflichteten gehen.  

Verbundsysteme und 
Proportionalität berücksichtigen 

Auch in einem harmonisierten AML-Re-

gime sollten spezifische Markt- und 
Strukturgegebenheiten und natio-

nale Besonderheiten wie die regio-

nale Ausrichtung der unterschiedlich 

großen, unabhängigen Institute der 

deutschen Sparkassen-Finanzgruppe 

und ihre Organisation im Verbund-
system mit zentralen Dienstleistern 

Berücksichtigung finden:  

→ Proportionalität ist auch im Ver-

hältnis von großen grenzüber-

schreitend tätigen Finanzinstitu-

ten und kleineren Sparkassen 
durch differenzierte Regelungen 

zur Risikobewertung zu gewähr-

leisten, die nicht schon pauschal 

alle Kreditinstitute mit Barzah-

lungsverkehr pauschal der höchs-

ten Risikokategorie zuordnen.  

→ Zur Erfüllung der Anforderungen 

an die AML-Funktion stehen in der 

Sparkassen-Finanzgruppe zent-

rale Dienstleister zur Verfügung, 

die diese Aufgaben ganz oder teil-

weise übernehmen und so insbe-

sondere kleinen Instituten in 

strukturschwachen Regionen ohne 

hinreichende Fachkräfte eine pro-

fessionelle Organisation der 
AML-Funktion ermöglichen. Die 

Option der qualitätsverbessern-

den Vollauslagerung wird jedoch 

durch die AML-VO in Frage gestellt: 

–  Kleine Institute könnten zum An-

griffsziel für Kriminelle werden, 
wenn ihre AML-Funktion durch 

erzwungenes In-Sourcing an Ef-

fektivität verliert, weil auf weni-

ger versierte Fachkräfte zurück-

gegriffen werden muss. Eine ent-

sprechende Anpassung oder 
Auslegung der AMLA-Verord-

nung sollte daher sicherstellen, 

dass die risikoreduzierende 

Auslagerung der AML-Funktion 

an Verbunddienstleister auch 

nach Inkrafttreten der AML-Ver-

ordnung möglich bleibt.   

–  Dieses sollte zumindest für Insti-

tute mit relativ niedrigem AML-

Risiko und ohne relevante Ge-

schäftstätigkeit in weiteren Mit-

gliedstaaten gelten. 

→ Die nationalen Aufsichtsbehör-

den bleiben wichtige Ansprech-

partner für regional tätige Insti-

tute und sollten als nationale Auf-

sicht in der jeweiligen Landesspra-

che auch bei Auslegungsfragen zur 

Verfügung stehen.  

Risikobasierte Aufsicht statt 
Datenkrake 

Wir begrüßen den Ansatz einheitlicher 

Risikostandards im neuen AML-Re-

gime. Zusätzliche Dynamik schafft der 

von FinCEN kürzlich vorgelegte Entwurf 

für eine grundlegende Reform der US-

AML-Regulierung1: Weg von formeller 
„Check-the-box-Compliance“, hin zu ei-

ner wirksamkeits- und risikobasier-

ten Aufsicht, die Ressourcen konse-

quent auf Hochrisikobereiche kon-

zentriert. Im Interesse der Wettbe-

werbsfähigkeit sollte die EU dieses 

Wirksam, proportional, wettbewerbsfähig  
— für ein AML-Regime, das Maßstäbe setzt 

Ein wirksames AML-Regime konzentriert Ressourcen auf 
tatsächliche Risiken statt auf Formalismus. Die US-
Finanzaufsicht hat mit ihrem AML-Reformentwurf genau 
diesen Kurswechsel eingeläutet – die EU hat jetzt die 
Chance, ihren eigenen Anspruch im AML-Regime um-
zusetzen. Stakeholder-Einbindung, realistische Fristen, 
Proportionalität und  Fokus auf Wirksamkeit sind Voraus-
setzungen für ein Regime, das international Maßstäbe 
setzt und die Wettbewerbsfähigkeit stärkt. 

https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-proposes-rule-fundamentally-reform-financial-institution-programs
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transatlantische Momentum nutzen, 

um ebenfalls Aufwände für Verpflich-
tete zu reduzieren und Effizienzge-

winne bei der Geldwäschebekämpfung 

zu erzielen:   

→ Grundsätzlich gilt es, die Umstel-

lung so zu gestalten, dass sie die 

Verpflichteten mit dem geringsten 

Aufwand belastet.  

→ Eine Fehlallokation von Ressour-

cen für rein formale Prüfungen re-

sultiert in Engpässen bei der Bear-

beitung von Hochrisikofällen sowie 

unnötigen Verzögerungen bei der 
Kundenannahme. Das europäische 

AML-Regime sollte daher auf Büro-

kratieabbau ausgerichtet und risi-

kobasiert ausgestaltet werden, 

um mehr Kapazitäten für hohe 

Geldwäscherisiken freizusetzen. 
Anstelle der Abarbeitung von Com-

pliance-Programmen sollten Wirk-

samkeit und Effizienz der Geldwä-

scheprävention sowie gute Ergeb-

nisse für Strafverfolgung und FIUs 

im Vordergrund stehen.  

→ Ein wirksames AML-Regime erfor-

dert eine effiziente und risikoba-

sierte AML-Aufsicht, die ihre Ka-

pazitäten auf wesentliche oder 

systemische Mängel fokussiert so-

wie eine enge und effizient aus-
gestaltete Zusammenarbeit der 

Aufsichtsbehörden untereinander. 

Anzeige- und Beratungspflichten 

können ein ausgewogenes Ver-

hältnis zwischen eigenständiger 

Gestaltung durch nationale Auf-
sichtsbehörden und hinreichender 

Abstimmung mit AMLA schaffen.  

→ Um Hinweise und Geldwäschetat-

bestände effizient auszuwerten 

und wirksam zu verfolgen sind gut 

ausgestattete Strafverfolgungs-

behörden und FIUs erforderlich. 

→ Konkretes Negativbeispiel für feh-

lende Effizienz war die vollumfäng-

liche Anforderung des umfassen-

den Datenkatalogs zur Auswahl 

der nur ca. 40 direkt zu beaufsich-
tigenden Institute auch von klei-

nen Sparkassen. Um keine Res-

sourcen für die Bereitstellung und 

Auswertung nicht benötigter Da-

ten zu verschwenden, sollte sich 

AMLA zukünftig auf potentiell di-
rekt aufsichtspflichtige Institute 

beschränken und zum Beispiel re-

gional tätige Banken ohne rele-

vante Tätigkeit in anderen Mit-

gliedstaaten ausnehmen.  

Datennutzen schaffen statt nur 
Datenlast  

Nachdem EBA mit der Vereinfachung 

des Meldewesen-Rahmenwerks beim 

Bürokratieabbau vorlegt und Daten-

anforderungen sowie Reporting-Kos-

ten reduziert, sollten Datenanforde-

rungen durch AMLA und nationale Be-
hörden von vornherein die geringst-

mögliche Belastung für Verpflichtete 

mit dem größtmöglichen Nutzen für 

alle Beteiligten verbinden:  

→ Institute verwenden große Kapazi-

täten, um zum Teil dieselben Daten 
für verschiedene aufsichtliche Mel-

deformate und -adressaten be-

reitzustellen. Datenanforderungen 

von AMLA und nationalen Behör-

den sollten nach dem „Need-to-

Know-Prinzip“ nur Informationen 
abfragen, die nicht bereits in öf-

fentlichen Registern vorliegen. 

→ Verpflichtete sollten bei ihren Kun-

den nur fehlende Daten erheben 

müssen, um die Kundenannahme 

nicht unnötig durch Kundensorg-

faltspflichten zu verzögern.  

→ Durch konsequentes Data Sharing 

und den Ausbau öffentlich zu-

gänglicher Register sollten erho-

bene Daten für die Geldwäscheprä-

vention und die Erfüllung der Kun-
densorgfaltspflichten nutzbar ge-

macht werden. 

→ Insbesondere haben Verpflichtete 

Probleme, Angaben zu wirtschaft-

lich Berechtigten durch unabhän-

gige Quellen zu überprüfen. Daher 
sollten die europäischen Transpa-

renzregister bis zum Inkrafttreten 

der neuen AML-Ordnung als zuver-

lässige, unabhängige und für Ver-

pflichtete zugängliche Quelle aus-

gebaut werden.  

Klare Rahmenbedingungen für 
digitale Compliance-
Infrastruktur festlegen 

Technische Systeme und KI sind für die 

Erkennung von Geldwäschemustern 

unverzichtbar. Das setzt angemessene 

rechtliche und technische Rahmenbe-

dingungen insbesondere zum Einsatz 

von KI voraus:  

→ Um KI pragmatisch zur Verbesse-

rung des AML-Monitorings nutzbar 
zu machen, sollte die Kommission 

im Rahmen der Geldwäscheprä-

vention eingesetzte Monitoring-

Systeme aus der Hochrisikodefi-

nition des AI-Acts ausnehmen.  

→ AMLA sollte die weiteren rechtli-
chen und technischen Rahmen-

bedingungen für die Compliance 

Infrastruktur im Rahmen eines 

„RegTech-Kompasses“ festlegen. 

→ Zentrale Datenbanken sollten über 

standardisierte API-Schnittstel-
len verfügen, um unverhältnismä-

ßigen IT-Umsetzungsaufwand zu 

vermeiden.  

 

Sieben Vorschläge für ein 

ausgewogenes AML-Regime:  

1. Risiken fokussieren – Belastun-

gen auf tatsächliche AML-Risi-

ken begrenzen 

2. Proportional differenzieren – 

Risikobewertung nach Größe 

und Struktur ausgestalten 

3. Verbundauslagerung ermögli-

chen – Kleine Institute vor er-

höhten Risiken schützen 

4. Datenanforderungen begren-

zen – AMLA-Datenkatalog auf 

potenziell direkt beaufsichtigte 

Institute beschränken 

5. Daten besser nutzen – Mehr-

wert durch Register- und Daten-

nutzung schaffen 

6. Digitale Compliance absichern 

– Klare Regeln für KI-gestütztes 

Monitoring setzen 

7. Umsetzung praktikabel ge-

stalten – Angemessene Fristen 

und verhältnismäßige Aufsicht 

sichern 
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